
sagt innenarchitektin nathalie Ludwig. ihre Freunde
seien regelmäßig wie verzaubert, wenn sie in dieser
zeit zu ihr zu Besuch kämen. Denn auch zu Hause
setzt die Deutsch-Französin um, was sie den Kunden
von nathalie Ludwig exclusive interiors an der Côte
d’azur und international professionell anbietet: eine
harmonische innen-ausstattung der eigenen vier
Wände bis zum letzten i-Tüpfelchen in der Dekoration. 
«zu Weihnachten ist bei mir das ganze Haus licht ge-
kleidet», sagt die Mutter eines kleinen Sohnes. «Bei mir
spielt sich alles entweder in Weiß- und Silbertönen ab,
oder in Rot kombiniert mit gold. es sollte nicht zu bunt
werden und auf keinen Fall kitschig.»

Showroom in Mougins
Schon beim auspacken der Kisten mit der Deko der
Vorjahre erlebe man immer wieder wunderbare Über-
raschungen, wenn da plötzlich Kugeln und Sterne zum
Vorschein kommen, mit denen man schöne erinne-
rungen verbinde. Und überhaupt der Baum: Möglichst
groß müsse er für sie sein, und am besten eine nord-
manntanne. Den adventskranz, den man in Frankreich
gar nicht kennt, stelle sie selbst her – zusammen mit
einem niederländischen Freund in Cannes, dem Floris-
ten Sander Smids, und am liebsten in doppelter aus-
führung: einen fürs Haus, einen für die eingangstür.
«gerade zu Weihnachten sollte unser zuhause zu
einem einladenden, gemütlichen Rückzugsort wer-
den!» findet nathalie Ludwig. Wer sich eine Vorstellung
von ihrer arbeit machen will, hat dazu in ihrem Show-
room in Mougins die beste gelegenheit. 

Weihnachten ist ihr mit die
liebste Jahreszeit – und die
zeit, in der ihre deutschen
Wurzeln besonders stark
zum Vorschein kommen.
adventskranz, rote Christ-
sterne, viele Kerzen, selbst
gebackene Vanillekipferl
und Lebkuchen, ein festlich
gedeckter Tisch: «nichts
geht über die Magie, die
dieses Fest mit sich bringt»,

Nathalie Ludwig 
Exclusive Interiors

799 avenue de 
Tournamy 

06250 Mougins 
+33 (0)4 92 98 13 20 
+33 (0)6 61 35 31 77

info@nathalieludwig.com

Plädoyer für eine liebevoll 
arrangierte Weihnachts-Deko

anzeige
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Die Magie
der Festtage

IMMOBILIENERWERB DURCH JURISTISCHE PERSONEN – EINE FRANZÖSISCHE STEUERFALLE? 

KESTING & Partner – Der Ansprechpartner für französisches Recht in deutscher Sprache
Telefon Hamburg
+49 (0)40/3 86 86 58 86

Telefon Berlin
+49 (0)30/6 11 01 86 69

Telefon Cannes
+33 (0)6 46 75 79 49

www.kestinglegal.eu
info@kestinglegal.eu

Mit dem Gedanken, in Frankreich eine Immobilie zu erwerben, beschäftigen sich viele. Neben den angenehmen Seiten eines Zweitwohnsitzes im Süden
kommen häufig rechtliche und steuerliche Überlegungen zu Tage. 
Gerade, wenn man in seinem Heimatland unternehmerisch tätig ist oder bereits sein Vermögen in und mit Gesellschaften verwaltet, besteht die Tendenz,
die bekannte (ausländische) Struktur auch für den Erwerb des Eigentums in Frankreich zu verwenden. Im Vordergrund steht neben der Verwaltung und der
Verfügungsfreiheit die steuerliche Optimierung des Kaufs der französischen Liegenschaft. Sei es in Form eines luxemburgischen Trusts, einer österreichischen
Privatstiftung, einer deutschen Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG oder auch z.B. einer Schweizer AG – das nationale französische Steuer-
recht sollte keinesfalls außer Acht gelassen werden.
Frankreich ist in der Besteuerung ausländischer Strukturen nämlich «sehr erfinderisch». 
Hierbei muss eine Steuer dem Grunde nach nicht unbedingt geschuldet sein; alleine die Tatsache, eine «zwingende» Steuererklärung nicht abzugeben,
kann eine Besteuerung auslösen. 
In Betracht kommen hier z.B. die fiktive «Wohnwertsteuer» (es werden Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung unterstellt und gemäß den örtlichen
Wohnwerten geschätzt) oder die sog. 3%-Steuer auf den Verkehrswert der Immobilie, wenn das französische Finanzamt der Auffassung ist, die ausländische
Gesellschaft sei ihm nicht «transparent» genug. 
Beim Verkauf der Immobilie kann eine Erwerbsstruktur mit einer ausländischen Gesellschaft sogar dazu führen, dass es keine Abschreibungen auf die Hal-
tefrist der Immobile gibt und eine entsprechende Besteuerung des Mehrwerts (plus-value) nach den Grundsätzen der französischen Gewerbe- und Körper-
schaftssteuer (impôt sur les sociétés) erfolgt.  
In diesen und allen anderen denkbaren Fällen unternehmerischer oder privater Aktivität mit Auslandsbezug treten weitere zahlreiche rechtliche und steuerliche
Fragestellungen und Fallen auf. Präventive Beratung lohnt sich.   

Der Verfasser, Rechtsanwalt Stefan Kesting (Hamburg/Cannes/Berlin) informiert in der «RivieraZeit» regelmäßig über Besonder-
heiten im französischen Recht. Er ist spezialisiert auf französisches Wirtschafts-, Immobilien-, Erb- und Steuerrecht sowie gerichtlich
ermächtigter Übersetzer der französischen Sprache.
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